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Vertrag zur Umsetzung digitaler Unterrichtsinhalte durch 

„mobile Klassenzimmer“ an Schulen in NRW 

 

 

 

zwischen dem 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

vertreten durch das Ministerium für Schule und Bildung 

dieses vertreten durch den Staatssekretär Herrn Mathias Richter, 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

 

- im Folgenden „MSB“ genannt - 

 

und der 

 

HABA Digital GmbH 

vertreten durch die Geschäftsführer Frau Verena Pausder und Herrn Karl Fischer 

Linienstraße 130 

10115 Berlin 

 

-im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt- 

 

-gemeinsam nachfolgend als die „Parteien“ bezeichnet- 
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Präambel 

 

Der Auftragnehmer betreibt sog. „Digitalwerkstätten“, die es Kindern zwischen 6 und 12 Jah-

ren ermöglicht, in einem sicheren Raum altersgerechte Digitalwerkzeuge kennen und spiele-

risch nutzen zu lernen. 

 

Diese „Digitalwerkstätten“ sollen als „mobile Klassenzimmer“ vom Auftragnehmer für das 

MSB eingesetzt werden.  

 

Mittels der mobilen Klassenzimmer soll die Digitalisierung an Grundschulen in Nordrhein-

Westfalen durch den Einsatz verschiedenartig digitalisierter, hochwertiger Lehrinhalte und 

Materialien aktiv vorangetrieben werden. Zu diesem Zweck setzt der Auftragnehmer speziell 

eingerichtete mobile Klassenzimmer ein, die mit Hilfe von LKW für jeweils eine Woche an 

ausgewählte Grundschulen verbracht werden. Vor Ort werden sodann Workshops durch 

entsprechend ausgebildete Trainer und Lehrer  für die Klassen, aber auch für die Lehrkräfte 

und Eltern, durchgeführt. Im Rahmen dieser Workshops erhalten die Schulen konkrete An-

wendungshilfen für die Umsetzung digitaler Bildung in den Schulen.  

 

Das MSB strebt im Rahmen der Digitaloffensive Schule NRW eine Unterstützung der Schu-

len im Bereich der Fortentwicklung digitaler Bildung an. Dies erfolgt mit dem Ziel, die Schul-

träger bei einer zeitgemäßen Implementierung von Unterrichtsinhalten und -formen in den 

Lehralltag zu unterstützen. Da die Schulen in aller Regel noch nicht über die entsprechende 

Infrastruktur verfügen, sollen diese Unterrichtsinhalte zunächst in Form der mobilen Klassen-

zimmer beispielhaft vermittelt werden. 

 

Es steht im freien Ermessen des MSB, im Rahmen dieses Vertrages von dem Auftragneh-

mer insgesamt bis zu fünf mobile Klassenzimmer abzurufen. 

 

Den Parteien ist bewusst, dass die Beauftragung von mehr als einem mobilen Klassenzim-

mer unter einem Haushaltsvorbehalt steht.    

 

Der Auftragnehmer verfolgt im Rahmen der Leistungen nach diesem Vertrag nach eigenem 

Bekunden keine Gewinnerzielungsabsicht. 

 

Den Parteien ist bewusst, dass das MSB als Vertreterin der Gebietskörperschaft Land Nord-

rhein-Westfalen öffentliche Auftraggeberin nach § 99 Nr. 1 des Gesetzes gegen Wettbe-



 

4 

 

werbsbeschränkungen (GWB) ist und daher Liefer- und Dienstleistungsaufträge betreffend 

soziale und andere besondere Dienstleistungen, die den Schwellenwert von aktuell EUR 

750.000 (netto) erreichen bzw. überschreiten, europaweit auszuschreiben hat. Der Auftrag-

nehmer erbringt Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und kulturellen Bereich 

(vgl. Anhang XIV der Richtlinie 2014/24/EU), für die der vorgenannte Schwellenwert Anwen-

dung findet.  

 

Aufgrund entsprechender Marktübersicht geht das MSB davon aus, dass der Auftragnehmer 

mit dem Angebot, das Gegenstand des vorliegenden Dienstleistungsvertrages ist, eine 

vergaberechtliche Ausschließlichkeitsstellung hat. Die Parteien stimmen darin überein, dass 

das MSB bei einem sich verändernden Marktumfeld (z.B. wegen der Identifikation weiterer 

Marktteilnehmer) jederzeit berechtigt sein muss, die entsprechenden Dienstleistungen durch 

sanktionslose Vertragsaufhebung vorzeitig zu beenden und in einem förmlichen Vergabever-

fahren am Markt bekannt zu geben. 

 

Vor diesem Hintergrund regeln die Parteien was folgt: 

 

§ 1  Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieser vertraglichen Vereinbarung sind die gegenseitigen Rechte und 

Pflichten der Parteien zur Umsetzung der „mobilen Klassenzimmer“ (nachfolgend 

„das Projekt“). Der Auftragnehmer schuldet als Hauptleistungspflicht u.a. die ord-

nungsgemäße und den Vorgaben dieses Vertrages entsprechende Ausführung der in 

§ 2 beschriebenen Leistungen. Das MSB schuldet im Gegenzug die in § 4 geregelte 

Vergütung. 

 

§ 2 Leistungsumfang 

2.1 Der Umfang, der vom  Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, richtet sich grund-

sätzlich nach dem als Anlage 1 beigefügten Angebot des Auftragnehmers sowie der 

im  Anlagenkonvolut 2 (Inhalt mobile Digitalwerkstatt, Lehrerfortbildungen, Schul-

workshops) dargestellten Leistungsbeschreibung. Im Übrigen gelten zur Leistungsbe-

stimmung die folgenden vertraglichen Regelungen ergänzend. Sofern Widersprüche 

zwischen dem Vertrag, dem Angebot (Anlage 1) und der Leistungsbeschreibung (An-

lagenkonvolut 2) bestehen, gelten die Regelungen dieses Vertrages vorrangig.  
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2.2 Die Parteien sind sich einig, dass der Auftragnehmer insbesondere die Entwicklung 

eigener Lehrangebote, Angebote im Rahmen der Lehrerfortbildung und eigener Un-

terrichtsangebote sowie deren Weiterentwicklung schuldet. Die Weiterentwicklung der 

Unterrichtsangebote erfolgt durch den Auftragnehmer  mittels eines innovativen und 

sich den Anforderungen des MSB sowie den jeweiligen technischen Anforderungen 

stetig anpassenden Arbeitsprozesses. Der Auftragnehmer sichert zu, dass sämtliche 

seinerseits vermittelten Lehrinhalte keinerlei Bezug zu seinen unternehmerischen Tä-

tigkeiten oder eines anderen Unternehmens der HABA-Unternehmensgruppe aufwei-

sen.  

 

2.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Projekt als Referenz zu führen und zu Werbe-

zwecken zu nutzen. Insbesondere ist es dem Auftragnehmer gestattet, als „Digital-

werkstatt“ im Rahmen des Projekts aufzutreten und in seinen E-Mail Adressen die 

„Digitalwerkstatt“ zu führen. Er ist nicht berechtigt, in irgendeiner Art und Weise auf 

die HABA-Unternehmensgruppe hinzuweisen. Umfang und Art der Beschriftung der 

mobilen Klassenzimmer bzw. sämtliche hierauf sichtbaren Label werden durch das 

MSB vorgegeben.  

 

2.4 Der Auftragnehmer schuldet weiter die in Anlage 3 aufgelistete Mindestausstattung 

der im Rahmen dieses Vertrags eingesetzten mobilen Klassenzimmer.  

 

Diese enthalten insbesondere 

 

 eine Ausstattung, die eine Nutzung der mobilen Klassenzimmer durch bis zu 

30 Schüler/innen vollumfänglich gewährleistet.  

 

 Alle für die Durchführung des Projekts erforderlichen Einrichtungen und Ma-

terialien, vor allem die im Einzelnen erforderliche Hard- und Software. Die 

Hard- und Software muss zwingend in jeglicher Hinsicht dem technischen 

Standard zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungen nach diesem Vertrag 

entsprechen. Sofern die Hard- und/oder Software zu einem späteren Zeit-

punkt diesem Standard nicht mehr genügt, zeigt der Auftragnehmer diesen 

Umstand dem MSB gegenüber an und setzt es zugleich über die Kosten 

und den Zeitaufwand in Kenntnis, den eine Umrüstung der Hard- und/oder 

Software erfordert. Es obliegt dem MSB zu entscheiden, ob und in welchem 

Umfang eine Umrüstung erfolgt. Über etwaige hiermit verbundene Kosten, 
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welche auf Anforderung durch den Auftragnehmer nachgewiesen werden, 

einigen sich die Parteien separat. Das MSB entscheidet, ob die zusätzlichen 

Kosten der Umrüstung im Rahmen einer anteiligen Erhöhung der Vergütung 

gem. § 4 oder im Rahmen einer Einmalzahlung ausgeglichen werden. 

 

 jeweils eine Heizungs- und Klimaanlage, die eine ganzjährige Nutzung des 

mobilen Klassenzimmers zu Lehr- und Unterrichtszwecken ermöglichen.  

 

2.5 Der Einsatz der mobilen Klassenzimmer erfolgt flächendeckend im gesamten Gebiet 

des Landes Nordrhein-Westfalen. Für die Auswahl und Ansprache der Schulen trägt 

bei den ersten 15 Terminen des ersten mobilen Klassenzimmers das MSB Sorge. 

Dem Auftragnehmer werden durch das MSB die in Frage kommenden Schulen be-

nannt, die den Anforderungen laut Anforderungskatalog (wird durch den Auftragneh-

mer erstellt) entsprechen. 

 

2.6 Der Auftragnehmer koordiniert die Schulen und erstellt einen Routenplan in Abspra-

che mit dem MSB. Nach den ersten 15 Terminen (voraussichtlich ab dem 25. Februar 

2019), benennen die Schulämter passende Schulen direkt, die sich dann bei dem 

Auftragnehmer direkt melden. Der Routenplan wird sodann durch den Auftragnehmer 

unter Berücksichtigung der Zielsetzung, die jeweiligen Schulbezirke möglichst gleich-

berechtigt anzufahren, durch den Auftragnehmer erstellt und dem MSB zur Zustim-

mung mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vorgelegt. 

 

2.7 Sollten weitere mobile Klassenzimmer beauftragt werden, erfolgt die Bewerbung der 

Schulen über ein Online Bewerbungstool, das durch den Auftragnehmer zur Verfü-

gung gestellt wird. Die Auswahl der Schulen erfolgt entsprechend der vorstehenden 

Regelung in Ziff. 2.6. Damit gesichert ist, dass  möglichst alle 53 Schulamtsbezirke 

gleichmäßig angefahren werden, wird es auch bei weiteren mobilen Klassenzimmern 

eine enge Zusammenarbeit mit den Schulämtern geben.  

 

2.8 Eine Nutzung der mobilen Klassenzimmer erfolgt voraussichtlich vorrangig, jedoch 

keinesfalls ausschließlich, durch Schüler der jeweils 3. und 4. Klasse. 

 

2.9 Die mobilen Klassenzimmer inklusive der Transportmöglichkeit durch die LKW stehen 

dem MSB während der Vertragslaufzeit und nach den Vorgaben dieses Vertrags auf 

Wunsch auch für andere Maßnahmen als die in Anlage 1 Beschriebenen zur Verfü-
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gung. In diesem Rahmen wäre z.B. auch die Nutzung der mobilen Klassenzimmer 

durch die Lehrerschaft am jeweiligen Einsatzort der unmittelbar zu Unterrichtszwe-

cken oder die Verwendung der mobilen Klassenzimmer an Wochenenden möglich. 

Insbesondere stehen die mobilen Klassenzimmer dem MSB für Ferienprogramme an 

den offenen Ganztagsschulen zur Verfügung.  

 

2.10 Der Auftragnehmer schuldet die umfängliche Zurverfügungstellung der vollständig 

eingerichteten und für die Zwecke nach diesem Vertrag uneingeschränkt nutzbaren 

mobilen Klassenzimmer sowie die – den Vorgaben dieses Vertrags entsprechende – 

Durchführung des Projekts. Die Anmietung der mobilen Klassenzimmer sowie der 

Transport an die jeweilige Schule werden vom Auftragnehmer übernommen. Der Auf-

tragnehmer stellt sämtliches, zur Erfüllung der Leistungen nach diesem Vertrag erfor-

derliches Personal auf eigene Kosten zur Verfügung und stellt sicher, dass das ein-

gesetzte Personal zuverlässig und stets in ausreichendem Umfang ausgebildet  und 

geschult ist; zur Feststellung der Zuverlässigkeit ist insbesondere die Vorlage eines 

erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG erforderlich. 

 

2.11  Der Auftragnehmer wird zunächst ein mobiles Klassenzimmer zur Durchführung des 

Projekts einsetzen. Das Recht des MSB, zu einem späteren Zeitpunkt den Einsatz 

mehrerer mobiler Klassenzimmer zu verlangen, bleibt hiervon unberührt. Näheres 

hierzu regelt § 5. 

 

2.12 Die Parteien einigen sich bereits mit Vertragsunterzeichnung darüber, dass mit Be-

endigung des Vertrags – gleich aus welchem Grund - das Eigentum an den vom Auf-

tragsnehmer eingebrachtem Mobiliar sowie der Hardware auf das MSB übergeht.    

 

§ 3 Vertragslaufzeit und Kündigung 

3.1 Das MSB beauftragt den Auftragnehmer zunächst mit der Erbringung der Leistung 

eines mobilen Klassenzimmers für einen Zeitraum von 11 Monaten in der Zeit vom 12 

November 2018 bis zum 11.Oktober 2019 (vergleiche unter Kostenaufstellung des 

Projektes unter 1 Jahr *).   

 

3.2 Das MSB kann zudem während der Laufzeit der Leistungen gem. § 5 jederzeit die 

weiteren Leistungen aus dem Angebot des Auftragnehmers abrufen. Hierbei ent-

scheidet das MSB nach eigenem Ermessen, welche Anzahl (jedoch maximal 5) mobi-

ler Klassenzimmer zum Einsatz kommen sollen. Ruft das MSB weitere Leistungen 
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ab, steht deren Vergütung unter einem Haushaltsvorbehalt. Ebenso steht es im Er-

messen des MSB, über welchen Zeitraum jeweils die Leistungen erbracht werden 

(jedoch beschränkt laut Angebot auf eine maximale Vertragsdauer von 3 Jahren.   

 

3.3 Dem MSB steht ein jederzeitiges Kündigungsrecht  

 

a) mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende zu, wenn es zu der Er-

kenntnis gelangt, dass es für die von dem Auftragnehmer auf Grundlage des 

vorliegenden Dienstleistungsvertrages erbrachten Dienstleistungen einen aus-

reichenden wettbewerblichen Markt gibt, der eine förmliche Ausschreibung 

nach dem GWB–Vergaberecht erforderlich macht.  

 

b) mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende aus sonstigen Gründen zu; 

insbesondere bei einer Veränderung der Haushaltslage. 

 

Wird der Dienstleistungsvertrag während der Vertragslaufzeit gekündigt, kann der Auftrag-

nehmer einen ihren bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. 

Weitergehende Ansprüche (z.B. Schadensersatz, entgangener Gewinn) schließen die Par-

teien aus. 

 

§ 4 Vergütung 

Die nach diesem Vertrag seitens des MSB geschuldete Vergütung ergibt sich jeweils aus 

dem Angebot (Anlage 1). 

 

Diese Leistungen werden zum Ende eines Monats nachschüssig auf ein noch zu benennen-

des Konto des Auftragnehmers angewiesen. 

 

Die Aufschlüsselung der mit der Umsetzung des Projekts verbundenen Kosten und die Zu-

sammensetzung der monatlichen Vergütungszahlungen ergeben sich aus Anlage 1. Die An-

lage 1 enthält neben den laufenden Kostenpositionen auch Kosten, die dem Auftragnehmer 

außerhalb der pauschaliert vereinbarten Leistungen entstehen können und die nach dem 

Willen der Parteien ebenfalls vom MSB erstattet werden sollen. Die Parteien stellen gleich-

wohl klar, dass es sich bei den vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen um Pauschal-

festpreise handelt, die unter Berücksichtigung des gemeinsamen „Open Book Vereinbarung“ 

gemäß nachfolgendem § 6 keinesfalls überschritten werden. Sie stellen somit die maximale 

Vergütung dar, die das MSB für die Vertragsleistungen zu zahlen hat. Eine Reduzierung des 
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Pauschalfestpreises (z.B. für den Fall das Personalkosten eingespart werden) ist jedoch 

möglich.  

 

Die Parteien sind sich einig, dass die Vergütung des Auftragnehmers auf Grundlage einer 

Ist-Kosten-Abrechnung erfolgt und in diesem Rahmen grundsätzlich nur die tatsächlich ange-

fallenen Kosten für die in der Anlage 1 genannten Leistungen Gegenstand der nach die-

sem § 4 geschuldeten Vergütung ist. Eine Abrechnung dieser Ist-Kosten erfolgt zum Ende 

eines Quartals auf Grundlage einer Aufstellung aller Kostenpositionen durch den Auftrag-

nehmer. Zuviel gezahlte Vergütung wird zurückerstattet oder mit der Vergütung des darauf-

folgenden Monats verrechnet. 

 

Insbesondere sind die anfallenden Personalkosten für die Trainer und das Projektmanage-

ment nach dem tatsächlich anfallenden Bedarf abzurechnen. Für das erste mobile Klassen-

zimmer sind gem. dem Angebote aus Anlage 1 bis zu 3 FTE zu rechnen. Jedes weitere mo-

bile Klassenzimmer benötigt maximal 2,5 FTE. 

 

Für den Betrieb des ersten mobilen Klassenzimmers wird gem. dem Angebot aus Anlage 1 

ein Vollzeit-Projektmanager sowie ein/e Koordinator/in eingestellt. Bei der Inbetriebnahme 

weiterer mobiler Klassenzimmer wird je nach Arbeitsaufwand und Komplexität gemeinsam 

mit dem MSB über die Einstellung weiterer Projektmanager bis zum Maximalbetrag von 

60.000 Euro/Jahr pro mobilem Klassenzimmer entschieden. Der Auftragnehmer legt dem 

MSB die Notwendigkeit der Einstellung dar.   

 

§ 5 Leistungserweiterung 

5.1 Das MSB hat das jederzeitige Recht, – mit einem Vorlauf von drei Monaten – zu ver-

langen, dass der Auftragnehmer das Projekt auf mehr als ein mobiles Klassenzimmer 

erweitert oder die Anzahl der mobilen Klassenzimmer reduziert. In diesem Rahmen 

kann ein Einsatz von mindestens einem und maximal fünf mobilen Klassenzimmer 

gleichzeitig verlangt werden. In Bezug auf den Einsatz der weiteren mobilen Klassen-

zimmer gelten sämtliche Vorgaben dieses Vertrages grundsätzlich entsprechend.  

 

5.2 Dem MSB steht außerdem das jederzeitige Recht zu, die zur Durchführung der Leis-

tungen nach diesem Vertrag erforderlichen mobilen Klassenzimmer ganz oder teil-

weise selbst beizustellen. Dieses Recht zur Beistellung wird seitens des MSB schrift-

lich gegenüber der dem Auftragnehmer mit einem Vorlauf von sechs Monaten ausge-

übt. Der Auftragnehmer erbringt ab Beistellung der mobilen Klassenzimmer durch das 
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MSB sämtliche nach diesem Vertrag geschuldeten und über die Beistellung hinaus-

gehenden Leistungen weiterhin. Da sich durch die Beistellung die der Kostenauf-

schlüsselung gemäß Anlage 1 zu Grunde liegenden Ist-Kosten verändern, reduziert 

sich die nach § 4 durch das MSB geschuldete Vergütung entsprechend der jeweiligen 

Reduktion der Ist-Kosten. 

 

§ 6 Open-Book-Vereinbarung 

Da die Parteien darüber einig sind, dass eine Vergütung durch das MSB lediglich in Höhe 

der tatsächlich anfallenden Kosten (Ist-Kosten), gedeckelt durch den Pauschalfestpreis, er-

folgt, ist Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit der Parteien nach den Vorgaben 

dieses Vertrages, dass die Leistungen des Auftragnehmers auf partnerschaftlicher Grundla-

ge und vollständig transparent erbracht werden. Der Auftragnehmer wird aus diesem Grund 

eine vollumfängliche „Open-Book“-Vereinbarung einhalten, d.h. es werden sämtliche wirt-

schaftlichen Kennzahlen des Projekts auf Wunsch des MSB diesem gegenüber jederzeit of-

fen gelegt. Hierzu gehört der vollständige und transparente Umgang mit sämtlichen Kosten-

positionen, die im Rahmen der Erbringung der Leistung nach diesem Vertrag anfallen. Be-

standteil dieser „Open-Book“-Vereinbarung ist daher auch das jederzeitige Recht des MSB, 

in sämtliche mit der Projektrealisierung in Zusammenhang stehenden Dokumente, Unterla-

gen, Abrechnungen, Bilanzen und sonstigen Daten Einsicht zu nehmen. Die Einhaltung der 

„Open-Book“-Vereinbarung ist Hauptleistungspflicht des Auftragnehmers. 

 

§ 7 Kooperation 

Die Parteien werden eine gemeinschaftliche Projektgruppe einrichten, die mit Vertretern bei-

der Parteien besetzt wird und aus 5 Mitgliedern, 3 Mitgliedern des MSB und 2 Mitgliedern 

von HABA Digitalwerkstatt, besteht. Im Rahmen eines monatlichen Jour Fix und durch zu-

nächst wöchentliche Telefonate stimmen sich die Parteien zum Stand der Umsetzung des 

Projekts ab und klären möglichst einvernehmlich sämtliche im Rahmen der Vertragsdurch-

führung aufgeworfenen Fragestellungen. Das MSB hat zudem das Recht, sog. „Unterrichtss-

lots“ mit eigenen Lehrkräften und Lehrinhalten zu füllen. Die Lehrinhalte sowie das Konzept 

des Auftragnehmers sind zudem im Vorfeld mit dem MSB abzustimmen und durch dieses 

freizugeben. Die Parteien werden gemeinschaftlich an der Weiterentwicklung der Lehrinhalte 

und den Inhalten der Lehrerfortbildung arbeiten. 
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§ 8 Datenschutz 

8.1 Die Vertragsparteien beachten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Der Auftragnehmer verpflichtet ihre Mitarbeiter nach Art. 5, 24, 29 und 32 Abs. 4 

DSGVO  auf die Einhaltung des Datengeheimnisses, sofern nicht bereits eine solche 

Verpflichtung besteht. Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung der be-

troffenen Personen auf die Wahrung des Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen 

Aufnahme ihrer Tätigkeit vorzunehmen. Die Niederschrift(en) über die förmliche Ver-

pflichtung auf das Datengeheimnis ist auf Verlangen dem MSB vorzulegen. Der Auf-

tragnehmer darf nur vertrauenswürdige, namentlich ihr bekannte Mitarbeiter einset-

zen, für die sie die Haftung übernimmt.  

8.2 Im Rahmen dieses Projektes werden auf den vom Auftragnehmer zur Verfügung ge-

stellten Geräten, keine personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler so-

wie der Lehrkräfte verarbeitet. 

 

8.3 Der Auftragnehmer ist zu regelmäßiger Datensicherung im erforderlichen Umfang 

verpflichtet. Insbesondere hat sie die ihrem Zugriff unterliegenden Systeme gegen 

unbefugte Kenntnisnahme, Speicherung, Veränderung sowie sonstige nicht autori-

sierte Zugriffe oder Angriffe, gleich welcher Art, durch Mitarbeiter oder sonstige Dritte 

zu schützen. Hierzu ergreift sie die nach dem neuesten Stand bewährter Technik ge-

eigneten Maßnahmen in erforderlichem Umfang, insbesondere zum Schutz gegen Vi-

ren und sonstige schadhafte Programme oder Programmroutinen, außerdem sonsti-

ge Maßnahmen zum Schutz ihrer Einrichtung, insbesondere zum Schutz gegen Ein-

bruch. Bei Verwendung von nicht ihrem Zugriff unterliegenden Systemen hat sie ih-

rem jeweiligen Auftragnehmer entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen und de-

ren Einhaltung regelmäßig zu überwachen. 

 

8.4 Das MSB ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen jederzeit 

nach vorheriger schriftlicher Ankündigung von mindestens fünf Werktagen zu über-

prüfen. Hat das MSB den konkreten Verdacht einer Verletzung von Datensicherheits-

anforderungen, bedarf die Überprüfung keiner Ankündigung. Im Rahmen der Über-

prüfung hat der Auftragnehmer dem MSB Zugang zu den für die Prüfung relevanten 

Geschäftseinrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu gewähren. 
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§ 9 Schlussbestimmungen 

9.1 Soweit eine Regelung dieses Vertrags unwirksam sein sollte, so bleibt die Wirksam-

keit der Regelungen im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich 

möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem 

Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss des 

Vertrags den Punkt im Hinblick auf die Rechtswirksamkeit und Durchführbarkeit be-

dacht hätten. Das Gleiche gilt, soweit dieser Vertrag eine Regelungslücke aufweist. 

 

9.2 Die Parteien verpflichten sich gegenseitig im Verhältnis zu Dritten zur Verschwiegen-

heit hinsichtlich sämtlicher ihnen zugänglicher Kenntnisse und Informationen rund um 

das Projekt und diesen Vertrag. Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht im Falle ei-

ner gesetzlichen Verpflichtung zur Weitergabe der Informationen, der Einwilligung der 

anderen Partei und hinsichtlich allgemein zugänglicher Informationen sowie Informa-

tionen, die der dritten Partei bereits vor der Information durch den Vertragspartner 

bekannt waren. 

 

9.3 Der Auftragnehmer darf seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag weder insge-

samt noch einzeln abtreten. 

 

9.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist ausschließlich 

Düsseldorf.  

 

9.5 Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet 

sein. Gleiches gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis oder Änderun-

gen des Schriftformerfordernisses. 

 

Düsseldorf, den  

 

 

 

__________________________   ____________________________ 

Unterschrift MSB      Unterschrift Auftragnehmer 


